
 
Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
für ein Gesetz zu dem Zehnten Staatsvertrag zur  
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge  
(Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und  
zur Änderung rundfunkrechtlicher Vorschriften 
 
 
 
Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 10. April 2008 den nachste-
henden, durch Kabinettsbeschluss vom 8. April 2008 gebilligten und festge-
stellten Gesetzentwurf dem Landtag zur Beschlussfassung vor. Der Gesetz-
entwurf wird vor dem Landtag von dem Ministerpräsidenten vertreten. 
 
 
 
A. Problem 

 Die Regierungschefs der Länder haben am 19. Dezember 2007 den 
Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. Dieser Staats-
vertrag ändert den Rundfunkstaatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag, den 
Deutschlandradio-Staatsvertrag, den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
und den Rundfunkgebühren-Staatsvertrag. 

 
B. Lösung 

 Mit dem Gesetzentwurf soll die Zustimmung des Landtags zum Zehn-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag eingeholt werden. Die vorge-
schlagenen Änderungen des Hessischen Privatrundfunkgesetzes die-
nen der Anpassung des Gesetzes an die Änderungen, die der Zehnte 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag im Hinblick auf bundesweite Rund-
funkveranstalter vollzieht.  

 
C. Befristung 

 Eine Befristung des Gesetzes kommt nicht in Betracht. Der Staatsver-
trag enthält selbst keine Befristung und kann daher nur in Kraft tre-
ten, wenn alle Partner unbedingt und unbefristet zustimmen. 

 
D. Alternativen 

 Keine. 
 
E. Finanzielle Mehraufwendungen 

 Keine. 
 
F. Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße 

betreffen als Männer 

 Keine. 
 
G. Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen 

 Keine. 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  
 
 

Gesetz  
zu dem Zehnten Staatsvertrag  

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)  

und zur Änderung rundfunkrechtlicher Vorschriften 
 

 
 Vom 
 
 

Artikel 1 
Gesetz zu dem Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

 
 

§ 1 

Dem am 19. Dezember 2007 unterzeichneten Zehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag wird zugestimmt.  
 

§ 2 

(1) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 
 
(2) Er tritt nach seinem Art. 6 Abs. 3 Satz 1 am 1. September 2008 in Kraft. 
Sollte der Staatsvertrag nach seinem Art. 6 Abs. 3 Satz 2 gegenstandslos 
werden, ist dies im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I bekannt zu geben.  
 

Artikel 2 
Änderung des Hessischen Privatrundfunkgesetzes 

 
Das Hessische Privatrundfunkgesetz in der Fassung vom 25. Januar 1995 
(GVBl. I S. 87), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juni 2007 (GVBl. I 
S. 294), wird wie folgt geändert:  
 
1. Die Übersicht wird wie folgt geändert: 

 a) Der Angabe zu § 11 werden die Worte "bei nicht bunde sweiten 
Angeboten" angefügt.  

 
 b) Die Angabe zu § 19 erhält folgende Fassung: 
  "§ 19 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz, Gewinnspiele, Kurzbe-

richterstattung, Übertragung von Großereignissen, europäische Pro-
duktionen, Eigen-, Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen, Platt-
formen und Zugangsfreiheit". 

 
2. § 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:  
  "§ 51 Abs. 2 bis 6 des Rundfunkstaatsvertrages bleibt unberührt." 
 
 b) In Abs. 2 wird vor dem Wort "Kabelanlage" das Wort "analogen" 

eingefügt. 
 
3. § 2 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

 "3. Rundfunkveranstalter: wer ein Rundfunkprogramm unter eigener 
inhaltlicher Verantwortung anbietet," 

 
4. § 3 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 "Hinsichtlich der Zuordnung von drahtlosen Übertragungskapazitäten 
für bundesweite Versorgungsbedarfe findet § 51 Abs. 2 bis 6 des 
Rundfunkstaatsvertrages Anwendung; für die Belegung der Kabelan-
lagen gelten die §§ 42 und 43." 

 
5. § 4 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:  

 "Die §§ 20 und 20a in Verbindung mit §§ 21 bis 39 des Rundfunk-
staatsvertrages finden Anwendung." 
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6. § 11 wird wie folgt geändert: 

 a) Der Überschrift werden die Worte "bei nicht bundesweiten Ange-
boten" angefügt. 

 
 b) Als Abs. 7 wird angefügt: 
  "(7) Bei bundesweiten Angeboten richten sich die Aufsichtsmaß-

nahmen, die Rücknahme und der Widerruf der Zulassung nach 
§ 38 Abs. 2 bis 5 des Rundfunkstaatsvertrages." 

 
7. Dem § 12 wird als Abs. 8 angefügt: 

 "(8) § 20 Abs. 1 Satz 2, die §§ 20a und 35 bis 39 des Rundfunk-
staatsvertrages bleiben unberührt." 

 
8. § 19 erhält folgende Fassung: 

 "§ 19 

 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz, Gewinnspiele,  
Kurzberichterstattung, Übertragung von Großereignissen,  

europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags- und  
Gemeinschaftsproduktionen, Plattformen und Zugangsfreiheit 

 
 Hinsichtlich der unzulässigen Sendungen, des Jugendschutzes, der 

Gewinnspiele, der Kurzberichterstattung, der Übertragung von Groß-
ereignissen, der europäischen Produktionen, der Eigen-, Auftrags- 
und Gemeinschaftsproduktionen, der Plattformen und der Zugangs-
freiheit finden die Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages Anwendung." 

 
9. § 39 Abs. 2 Satz 4 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

 "Der Name des Nutzungsberechtigten ist am Anfang und am Ende 
jedes Beitrags anzugeben. Auf Verlangen teilt die Landesanstalt die 
Anschrift des Nutzungsberechtigten mit." 

 
10. § 43 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
  "(1) Die Belegung digitalisierter Kabelanlagen mit Hörfunk- und 

Fernsehprogrammen sowie dem Rundfunk vergleichbaren Teleme-
dien richtet sich nach den §§ 52 bis 53 des Rundfunkstaatsvertrages."  

 
 b) Die Abs. 2 und 3 werden aufgehoben. 
 
 c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 2. 
 
11. In § 43a Satz 1 wird die Angabe "31. Dezember 2009" durch "31. 

August 2011" ersetzt. 
 
12. In § 44 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe "§ 52 Abs. 5" durch die An-

gabe "§ 51b Abs. 1 und 2" ersetzt. 
 
13. In § 57 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  

 "§ 35 Abs. 11 des Rundfunkstaatsvertrages bleibt unberührt." 
 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes zu dem Neunten  

Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
 

§ 3 des Gesetzes zu dem Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 5. 
Februar 2007 (GVBl. I S. 206) erhält folgende Fassung: 
 

"§ 3 

Zuständige Behörde  

1. nach § 59 Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages für die Aufsicht über 
Telemedien privater Anbieter, 
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2. nach § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 bis 10 des Rundfunkstaatsvertrages 
und nach § 16 des Telemediengesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. 
I S. 179) für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

ist die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien."  
 

Artikel 4 
Ermächtigung zur Neubekanntmachung 

 
Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident wird ermächtigt, das 
Hessische Privatrundfunkgesetz in der sich aus diesem Gesetz ergebenden 
Fassung mit neuem Datum bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten 
des Wortlauts zu beseitigen. 
 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. September 2008 in Kraft. 
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Begründung: 
 
I. Begründung des Gesetzentwurfs: 
 
A. Allgemeines: 

Der Gesetzentwurf enthält die üblichen Vorschriften eines Zustimmungsge-
setzes. Er vollzieht darüber hinaus Anpassungen, die mit Blick auf den 
Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag im Hessischen Privatrundfunkge-
setz  erforderlich werden. 
 
B. Zu den einzelnen Vorschriften: 
 
Zu Art. 1 (Gesetz zu dem Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag): 
 
Zu § 1: 
Der Zehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag bedarf nach Art. 103 Abs. 2 
der Hessischen Verfassung der Zustimmung des Landtags. 
 
Zu § 2: 
Der Zehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag soll am 1. September 2008 in 
Kraft treten, sofern bis zum 31. August 2008 alle Ratifikationsurkunden bei 
der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz  hinter-
legt werden. Kommt eine Hinterlegung der Ratifikationsurkunden nicht 
zustande, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. Dies ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt Teil I bekannt zu machen. 
 
Zu Art. 2 (Änderung des Hessischen Privatrundfunkgesetzes): 
 
Zu Nr. 2 (§ 1): 
a) Der Zehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag legt in § 51 Abs. 2 des Rund-
funkstaatsvertrages fest, dass über die Zuordnung von Übertragungskapazitä-
ten für bundesweite Versorgungsbedarfe von ARD, ZDF, Deutschlandradio 
oder der Landesmedienanstalten künftig die Ministerpräsidenten der Länder 
durch Beschluss entscheiden. Die Zuordnungsregelung in § 3 des Hessischen 
Privatrundfunkgesetzes wird hiervon überlagert. Mit der Ergänzung des § 1 
Abs. 1 um einen zusätzlichen Satz 2 wird auf diesen Sachverhalt verwiesen. 
 
b) Die Regelung des § 1 Abs. 2 HPRG bezieht sich ausschließlich auf analo-
ge Kabelanlagen. Hinsichtlich digitaler Plattformen - hierunter fallen auch 
digitalisierte Kabelanlagen - finden die in §§ 52 ff. des Rundfunkstaatsver-
trags verankerten Regelungen Anwendung. Die Ergänzung des § 1 Abs. 2 
dient insofern allein der Klarstellung. 
 
Zu Nr. 3 (§ 2): 
Mit dem Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird in § 2 Abs. 2 Nr. 11 
des Rundfunkstaatsvertrages der Begriff "Rundfunkveranstalter" neu defi-
niert. Um nicht unterschiedliche Begriffsdefinitionen im Rundfunkstaatsver-
trag und im Hessischen Privatrundfunkgesetz zugrunde zu legen, wird das 
HPRG dieser Änderung angepasst. Eine materielle Veränderung des Veran-
stalter-Begriffs ist damit nicht verbunden, vielmehr dient auch die rundfunk-
staatsvertragliche Änderung allein der Anpassung des Begriffs an die neuere 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.  
 
Zu Nr. 4 (§ 3): 
Für die Zuordnung von drahtlosen Übertragungskapazitäten für bundesweite 
Versorgungsbedarfe statuiert § 51 Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages in der 
Fassung des Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages nunmehr eine Zu-
ständigkeit der Ministerpräsidenten, die hierüber durch einstimmigen Be-
schluss entscheiden. Für das in § 3 HPRG vorgesehene Verständigungsverfah-
ren besteht - soweit neue bundesweite Versorgungsbedarfe betroffen sind - 
hiernach kein Raum.  
 
Die Regelung des § 51 Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages berührt demge-
genüber nicht die Möglichkeit, auf der Grundlage von § 3 HPRG Frequenz-
zuordnungen an Bedarfsträger vorzunehmen, soweit es, z.B. bei bereits 
bundesweit verbreiteten Rundfunkprogrammen, lediglich um eine Schlie-
ßung von Versorgungslücken im Land Hessen geht. § 51 Abs. 2 des Rund-
funkstaatsvertrages hat allein die Frequenzzuordnung neuen Frequenzspekt-
rums zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk, wie sie etwa 
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bei Satelliten-Frequenzen oder terrestrischen bundesweiten DAB-, DVB-H-, 
oder DVB-T-Bedeckungen anfallen kann, zum Gegenstand.  
 
Zu Nr. 5 (§ 4): 
Die Änderung des § 4 Abs. 1 Satz 2 HPRG ist redaktioneller Natur. Mit 
dem Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag werden in §§ 20, 20a, 21 bis 
39 des Rundfunkstaatsvertrages erstmals einheitliche Zulassungsvorausset-
zungen für Veranstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk statuiert. 
Eine abweichende Regelung durch Landesrecht ist insoweit nicht möglich 
(vergleiche § 39 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages). Auf diesen Sachver-
halt wird mit der Änderung des § 4 Abs. 1 Satz 2 verwiesen.  
 
Zu Nr. 6 (§ 11): 
Da mit dem Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht nur die Zulas-
sungsvoraussetzungen, sondern auch die möglichen Aufsichtsmaßnahmen 
gegenüber Veranstaltern von bundesweit verbreitetem Rundfunk nunmehr 
einheitlich geregelt werden (siehe dazu § 38 Rundfunkstaatsvertrag),  be-
dingt dies Anpassungsbedarf auch in der Regelung des § 11 HPRG. Die 
dortigen Regelungen zu Aufsichtsmaßnahmen, Rücknahme und Widerruf der 
Zulassung sind fortan nur noch auf "nicht bundesweite Angebote" zu bezie-
hen. Dies wird einerseits mit der Änderung der Überschrift der Vorschrift 
und andererseits mit der Aufnahme einer ergänzenden Regelung hinsichtlich 
der bundesweiten Angebote in § 11 Abs. 7 HPRG klargestellt.  
 
Zu Nr. 7 (§ 12): 
Die in § 12 Abs. 8 HPRG vorgesehene Regelung ist redaktioneller Natur. 
Sie stellt klar, dass, soweit die Zulassung von Veranstaltern von bundesweit 
verbreitetem Rundfunk in Rede steht, die in § 12 HPRG enthaltenen Rege-
lungen von den staatsvertraglichen Vorgaben der §§ 20 Abs. 1 Satz 2, 20a, 
35 bis 39 des Rundfunkstaatsvertrages überlagert werden.  
 
Zu Nr. 8 (§ 19): 
Die in § 19 HPRG vorzunehmenden Anpassungen sind redaktioneller Natur. 
Sie beziehen die im Rundfunkstaatsvertrag mit § 8a (Gewinnspiele) und §§ 
52 ff. (Plattformen) getroffenen Regelungen in die Verweisungsnorm des § 
19 HPRG mit ein.  
 
Zu Nr. 9 (§ 39): 
§ 39 Abs. 2 Satz 4 HPRG legt bisher fest, dass der Nutzungsberechtigte 
eines Offenen Kanals am Anfang und am Schluss seines Beitrages Name und 
Anschrift anzugeben hat. Diese Regelung, die der Impressumspflicht des § 6 
des Hessischen Pressegesetzes entspricht, steht in einem latenten Wertungs-
widerspruch zu § 25 Abs. 1 HPRG, der einen Rundfunkveranstalter - anders 
als den Nutzer des Offenen Kanals - lediglich dazu verpflichtet, den Veran-
stalter und am Ende des täglichen Programms den verantwortlichen Redak-
teur mitzuteilen. § 25 Abs. 2 HPRG gewährt daneben einen Auskunftsan-
spruch gegen die Landesanstalt, auf Verlangen den Namen, ggfs. die Firma 
und die Anschrift des zugelassenen Veranstalters mitzuteilen.  
 
Mit der in § 39 Abs. 2 HPRG zu den Sätzen 4 und 5 vorgesehenen Ände-
rung soll der oben skizzierte Wertungswiderspruch dahin bereinigt werden, 
dass auch für Nutzer von Offenen Kanälen lediglich eine Verpflichtung zur 
Angabe des Namens (dazu siehe § 39 Abs. 2 Satz 4) und daneben gegenüber 
der Landesanstalt darüber hinaus ein Auskunftsanspruch Dritter hinsichtlich 
der Anschrift des Nutzers (dazu siehe § 39 Abs. 2 Satz 5) normiert wird.  
 
Ist der Nutzer eines Offenen Kanals auf freiwilliger Basis daran interessiert, 
einen Beitrag mit Namen und Adresse im Offenen Kanal zur Ausstrahlung 
zu bringen, so steht dem § 39 Abs. 2 Satz 4 und 5 HPRG nicht entgegen. 
Die Vorschrift dient dem Schutz des Rechtes auf informationelle Selbstbe-
stimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG), das die Befugnis des 
Einzelnen schützt, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb 
welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden (vgl. 
BVerfGE 65, 1, 41 ff.; 80, 367, 373).  
 
Zu Nr. 10 (§ 43): 
a) Mit der Neufassung des Abs. 1 wird § 43 HPRG an die in § 52b neuge-
fasste rundfunkstaatsvertragliche Vorgabe zur Belegung von Plattformen 
(hiervon sind auch digitalisierte Kabelanlagen erfasst) angepasst. Da § 52b 
Rundfunkstaatsvertrag in der Fassung des Zehnten Rundfunkänderungs-
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staatsvertrages anders als die geltende Regelung des § 52 Abs. 3 Nr. 2 
Rundfunkstaatsvertrag nicht mehr an die technische Kapazität eines "analo-
gen Fernsehkanals" anknüpft, müssen die bisher in § 43 Abs. 1 Satz 2 und 3 
HPRG getroffene n Regelungen entfallen. Landesrechtliche Regelungsspiel-
räume bestehen hier nicht mehr. 
 
b) Gleiches gilt im Ergebnis für die bisherigen Regelungen in § 43 Abs. 2 
und 3 HPRG. § 43 Abs. 2 HPRG findet nunmehr in § 52a Abs. 3 des Rund-
funkstaatsvertrages eine inhaltliche Entsprechung. Für die bisher in § 43 
Abs. 3 HPRG getroffene Regelung zur Belegung von Kabelanlagen mit 
Hörfunkprogrammen besteht kein Raum mehr, nachdem § 52b Abs. 2 des 
Rundfunkstaatsvertrages hierfür erstmals eine gesonderte staatsvertragliche  
Regelung bereitstellt.  
 
Zu Nr. 11 (§ 43a): 
Die Änderung des § 43a HPRG zielt darauf ab, den Zeitpunkt der erstmali-
gen Evaluation der Belegungsregelungen nach Art. 31 Abs. 1 der EU-
Universaldienstrichtlinie auf den 31. August 2011 zu verschieben. Sie voll-
zieht damit die erforderliche Anpassung an die Regelung des neuen § 53a 
Rundfunkstaatsvertrag, die hinsichtlich der staatsvertraglichen Regelungen 
wie auch der "ergänzenden landesrechtlichen Regelungen" das Datum  31. 
August 2011 vorsieht.  
 
Zu Nr. 12 (§ 44): 
Die zu dieser Vorschrift vorgesehene Änderung ist rein redaktioneller Natur. 
Sie dient der Anpassung der Norm an die in §§ 52 ff. Rundfunkstaatsvertrag 
vorgesehenen Vorschriften zur Plattformbelegung.  
 
Zu Nr. 13 (§ 57): 
Der in § 57 Abs. 1 Satz 2 (neu) vorgesehene Hinweis auf § 35 Abs. 11 
Rundfunkstaatsvertrag ist redaktioneller Natur. § 35 Abs. 11 des Rundfunk-
staatsvertrages legt fest, dass die zuständigen Landesmedienanstalten - bei 
Veranstaltern von bundesweit verbreitetem Rundfunk - Kosten in angemes-
senem Umfang erheben und Näheres hierzu durch übereinstimmende Sat-
zungen regeln. Dies wird von der Landesanstalt bei der von ihr zu erlassen-
den Gebührensatzung für Amtshandlungen nach dem HPRG zu berücksichti-
gen sein. 
 
Zu Art. 3 (Änderung des Gesetzes zu dem Neunten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag): 
 
Die vorgesehene Gesetzesänderung stellt klar, dass die bisherige Aufgaben-
zuweisung durch § 3 des Gesetzes zum Neunten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag an die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue  
Medien auch die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 bis 10 des Rundfunkstaatsvertrages sowie nach § 
16 des Telemediengesetzes umfasst. Dies war bisher lediglich der Begrün-
dung des Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrages zu § 59 Rundfunk-
staatsvertrag zu entnehmen.  
 
Die Regelung des § 1 Abs. 3 HPRG, der zufolge der Hessischen Landesan-
stalt für privaten Rundfunk und neue Medien gegenüber den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten keine Befugnisse, etwa im Hinblick auf öf-
fentlich-rechtliche Telemedien, zustehen, gilt hinsichtlich der Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in gleicher Weise.  
 
Zu Art. 4 (Ermächtigung zur Neubekanntmachung): 
 
Art. 4 ermächtigt die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten, das 
HPRG in der sich aus diesem Änderungsgesetz ergebenden Fassung mit 
neuem Datum bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts 
zu beseitigen.  
 
Zu Art. 5 (Inkrafttreten): 
 
Das Gesetz soll am 1. September 2008 in Kraft treten. 
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II. Begründung zum Zehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunk-
rechtlicher Staatsverträge (Zehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag): 
 
Siehe Anlage. 
 
Wiesbaden, 10. April 2008 

Der Hessische Ministerpräsident 
Koch 

 
 
 
 
Anlage  
(Staatsvertrag mit Begründung) 






































































































































